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« unter Zugrundelegung der im Gegenstand der Beweisfuhrung 
fixierten Brfordernisse der Beweisführung den Informations
gehalt der vorhandenen strafprozessualen Beweismittel noch
mals genau zu überprüfen und zu ordnen;

. entsprechend den im Gegenstand der Beweisführung bestimmten 
Beweiserfordernissen das vorhandene Beweismaterial einer noch
maligen umfassenden Analyse zu unterziehen, um sämtliche für 
die Lösung der konkreten Beweisaufgabe erforderlichen Be
weisgründe zu erkennen und effektiv zu nutzen.

Die in der Abschlußphase vorzunehmende Bewertung des Beweis- 
materials muß im besonderen Maße durch Konkretheit und Sach
lichkeit geprägt sein. In der Endabrechnung zählen allein die 
in den Unterlagen dos Ermittlungsverfahren dokumentierten 
Krmittlungsergobnisse . Sie sind vollständig zu erfassen, 
einer nochmaligen allseitigen und unvoreingenommenen Bewer-

objoktiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des entsprechend 
dem Ermittlungsergebnis als verletzt anzusehenden Straftatbc- 
standes begründet. Dabei sind die Beweismittel zugleich einer 
nochmaligen Früfung ihrer strafprozessualen Zulässigkeit zu 
unterziehen; nicht auf strafprozessualem 'A'oge gesicherte oder 
in das Ermittlungsverfahren eingeführte Beweismittel - insbe
sondere inoffizielle Beweismittel, die für den Beweisführungs- 
prozeß in der Untersuchungsarbeit mitunter von entscheidender 
Bedeutung sein können - können für die abschließende Beweis
würdigung im Strafverfahren keine Verwendung finden. Dadurch 
können manchmal bis dahin nicht erkannte Lücken im Beweis 
offenbar werden. Andererseits kann die abschließende Ordnung 
und Bewertung der Untersuchungsergebnisss dem Untcrsuchungs-
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